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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2021 

(virtuelle Hauptversammlung) 

 

 

Am 

 

Donnerstag, den 10.06.2021, um 14:00 Uhr (MESZ)*), 

 

findet in den Geschäftsräumen der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesell-

schaft, Potsdamer Straße 58, 10785 Berlin, 

 

die ordentliche Hauptversammlung der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesell-

schaft als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionärinnen 

und Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt. 

 

Hierzu laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre herzlich ein. 

 

Die gesamte Hauptversammlung wird für ordnungsgemäß angemeldete Aktionärin-

nen und Aktionäre in Bild und Ton live im Internet übertragen. 



 

Bitte beachten Sie, dass Aktionärinnen und Aktionäre oder ihre Bevollmächtig-

ten die virtuelle Hauptversammlung nicht vor Ort in den Geschäftsräumen der 

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft verfolgen können. 

 

Die Hauptversammlung wird in Form der virtuellen Hauptversammlung i. S. v. § 1 Abs. 

2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, 

Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der CO-

VID-19-Pandemie, veröffentlicht als Art. 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen 

der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27. März 

2020 im Bundesgesetzblatt, Teil I, vom 27. März 2020, S. 569, in der Fassung des 

Gesetzes zur weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur An-

passung pandemiebedingter Vorschriften im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Ver-

eins- und Stiftungsrecht sowie im Miet- und Pachtrecht vom 22. Dezember 2020, ver-

öffentlicht im Bundesgesetzblatt, Teil I, vom 30. Dezember 2020, S. 3328, (in dieser 

geänderten Fassung im Folgenden „COVID-19-Gesetz“) und damit ohne physische 

Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten, abgehalten (zu Einzelheiten siehe 

unten). Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist die Potsdamer 

Straße 58, 10785 Berlin. 

 

*) Soweit nicht ausdrücklich anders angegeben, sind sämtliche Zeitangaben in dieser 

Einladung Zeitangaben in der für Deutschland geltenden mitteleuropäischen Sommer-

zeit (MESZ). Die koordinierte Weltzeit (UTC) entspricht der mitteleuropäischen Som-

merzeit minus zwei Stunden, d. h. 14:00 Uhr MESZ entspricht 12:00 Uhr UTC. 

 

 

I. Tagesordnung 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft und des 

vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefass-

ten Lageberichts und Konzernlageberichts für die Gesellschaft und den 

Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden Berichts 

des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 Handels-

gesetzbuch (HGB) jeweils für das Geschäftsjahr 2020 

 



 

Die Unterlagen zu Punkt 1 der Tagesordnung können von der Einberufung der Haupt-

versammlung an auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

 

https://www.deag.de/navi-bottom/investors/investor-relations/hauptversammlung/2021.html 

 

eingesehen werden. Die Unterlagen werden in der Hauptversammlung mündlich er-

läutert. Ein Beschluss wird zu diesem Tagesordnungspunkt gemäß den gesetzlichen 

Bestimmungen nicht gefasst werden, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufge-

stellten Jahres- und Konzernabschluss gemäß § 172 Aktiengesetz (AktG) bereits ge-

billigt hat und der Jahresabschluss damit festgestellt ist. 

 

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäfts-

jahr 2020 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mit-

gliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Ge-

schäftsjahr 2020 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mit-

gliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.  

 

4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Kon-

zernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Prüfers für 

die etwaige prüferische Durchsicht von Zwischenberichten und sonsti-

gen Finanzinformationen bis zur nächsten ordentlichen Hauptversamm-

lung 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer und zum Kon-

zernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 sowie zum Prüfer für die gegebenen-

falls prüferische Durchsicht von Zwischenberichten und sonstigen unterjährigen Fi-



 

nanzinformationen im Sinne von § 115 Abs. 7 WpHG, die vor der ordentlichen Haupt-

versammlung im Jahre 2022 aufgestellt werden und soweit die prüferische Durchsicht 

beauftragt wird, zu wählen. 

 

5. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals in § 4 

Abs. 4 der Satzung und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 

2021/I mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses sowie entspre-

chende Satzungsänderung 

 

Die Hauptversammlung vom 27. Juni 2019 hat in § 4 Abs. 4 der Satzung die Schaffung 

eines Genehmigten Kapitals in Höhe von EUR 9.527.278,00 (Genehmigtes Kapital 

2019/I) beschlossen. Von dieser Ermächtigung hat der Vorstand bisher keinen Ge-

brauch gemacht.  

 

Um dem Vorstand größtmögliche Flexibilität bei der weiteren Unternehmensentwick-

lung zu verschaffen, soll unter Aufhebung des derzeit bestehenden Genehmigten Ka-

pitals 2019/I in § 4 Abs. 4 der Satzung ein neues genehmigtes Kapital (Genehmigtes 

Kapital 2021/I) für eine Laufzeit von fünf Jahren in § 4 Abs. 4 der Satzung geschaffen 

werden. Dieses kann zum einen um EUR 285.710,00 höher als das bisher vorhandene 

Genehmigte Kapital 2019/I ausfallen. Vor allem soll das Genehmigte Kapital 2021/I 

jedoch auch für Sachkapitalerhöhungen, etwa dem Erwerb von Unternehmen, genutzt 

werden können.  

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

a) Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2019/I in § 4 Abs. 4 der 

Satzung 

 

Die in § 4 Abs. 4 der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grund-

kapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 26. Juni 2024 

durch Ausgabe von bis zu 9.527.278 neuen Stückaktien gegen Bareinlagen ein-

malig oder mehrmals um bis zu EUR 9.527.278,00 zu erhöhen (Genehmigtes Ka-

pital 2019/I), wird mit Wirkung auf die Eintragung des Genehmigten Kapitals 



 

2021/I aufgehoben, soweit im Zeitpunkt der Eintragung dieser Aufhebung von dem 

Genehmigten Kapital 2019/I noch kein Gebrauch gemacht wurde. 

 

b) Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021/I in § 4 Abs. 4 der Sat-

zung 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital 

der Gesellschaft bis zum 9. Juni 2026 einmalig oder mehrmals um bis zu insge-

samt EUR 9.812.988,00 durch Ausgabe von bis zu 9.812.988 neuen Stückaktien 

gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I). 

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Das Bezugsrecht 

kann den Aktionären auch mittelbar gewährt werden gemäß § 186 Abs. 5 AktG. 

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Be-

zugsrecht in folgenden Fällen auszuschließen: 

 

- um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen; 

- bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zum (auch mittelbaren) Erwerb 

von Unternehmen, von Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unter-

nehmen, von sonstigen wesentlichen Betriebsmitteln oder sonstigen Vermö-

gensgegenständen, einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder 

ihre Konzerngesellschaften; 

- bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der 

neuen Aktien den Börsenpreis im Zeitpunkt der Festlegung des Ausgabebe-

trags nicht wesentlich unterschreitet und die unter Ausschluss des Bezugs-

rechts gemäß §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen 

Aktien zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung oder – falls 

dieser Wert geringer ist – zum Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung 

insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen. Auf die Höchstgrenze 

sind Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis 

zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung zur Bedienung von Options- oder Wandel-

schuldverschreibungen ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern 

die Schuldverschreibungen in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden, sowie 

eigene Aktien, die aufgrund einer Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 



 

AktG erworben und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ge-

mäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert wurden; 

- soweit dies erforderlich ist, um Inhabern von im Zeitpunkt der Ausnutzung 

des Genehmigten Kapitals 2021/I umlaufenden Wandel- und/oder Options-

rechten bzw. einer Wandlungspflicht aus von der Gesellschaft oder ihren 

Konzerngesellschaften bereits begebenen oder künftig zu begebenden 

Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, ein Bezugsrecht auf neue 

Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Wan-

del- und/oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung einer Wandlungspflicht als 

Aktionäre zustehen würde; 

- zur Durchführung einer sogenannten Aktiendividende (scrip dividend), bei 

der den Aktionären angeboten wird, ihren Dividendenanspruch wahlweise 

(ganz oder teilweise) als Sacheinlage gegen Gewährung neuer Aktien aus 

dem Genehmigten Kapital 2021/I in die Gesellschaft einzulegen.  

 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren In-

halt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe sowie die weiteren 

Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Dabei kann 

die Gewinnberechtigung der neuen Aktien auch abweichend von § 60 Abs. 2 AktG 

ausgestaltet werden; die neuen Aktien können insbesondere auch mit Gewinnbe-

rechtigung ab Beginn des ihrer Ausgabe vorangehenden Geschäftsjahres ausge-

stattet werden, wenn im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien ein Gewinnver-

wendungsbeschluss der Hauptversammlung über den Gewinn dieses Geschäfts-

jahres noch nicht gefasst worden ist. 

 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder 

teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals entsprechend der jewei-

ligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals und, falls das genehmigte Kapital bis 

zum 9. Juni 2026 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt worden sein sollte, nach 

Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen. 

 



 

c) § 4 Abs. 4 der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst: 

 

„(4) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundka-

pital der Gesellschaft bis zum 9. Juni 2026 einmalig oder mehrmals um bis zu ins-

gesamt EUR 9.812.988,00 (in Worten: Euro Neun Millionen Achthundertzwölftau-

send Neunhundertachtundachtzig) durch Ausgabe von bis zu 9.812.988 neuen 

Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 

2021/I). 

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Das Bezugsrecht 

kann den Aktionären auch mittelbar gewährt werden gemäß § 186 Abs. 5 AktG. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht in 

folgenden Fällen auszuschließen: 

 

- um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen; 

- bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zum (auch mittelbaren) Erwerb 

von Unternehmen, von Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unter-

nehmen, von sonstigen wesentlichen Betriebsmitteln oder sonstigen Vermö-

gensgegenständen, einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder 

ihre Konzerngesellschaften; 

- bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der 

neuen Aktien den Börsenpreis im Zeitpunkt der Festlegung des Ausgabebe-

trags nicht wesentlich unterschreitet und die unter Ausschluss des Bezugs-

rechts gemäß §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen 

Aktien zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung oder – falls 

dieser Wert geringer ist – zum Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung 

insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen. Auf die Höchstgrenze 

sind Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis 

zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung zur Bedienung von Options- oder Wandel-

schuldverschreibungen ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern 

die Schuldverschreibungen in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden, sowie 

eigene Aktien, die aufgrund einer Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 

AktG erworben und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ge-

mäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert wurden; 



 

- soweit dies erforderlich ist, um Inhabern von im Zeitpunkt der Ausnutzung 

des Genehmigten Kapitals 2021/I umlaufenden Wandel- und/oder Options-

rechten bzw. einer Wandlungspflicht aus von der Gesellschaft oder ihren 

Konzerngesellschaften bereits begebenen oder künftig zu begebenden 

Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, ein Bezugsrecht auf neue 

Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Wan-

del- und/oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung einer Wandlungspflicht als 

Aktionäre zustehen würde; 

- zur Durchführung einer sogenannten Aktiendividende (scrip dividend), bei 

der den Aktionären angeboten wird, ihren Dividendenanspruch wahlweise 

(ganz oder teilweise) als Sacheinlage gegen Gewährung neuer Aktien aus 

dem Genehmigten Kapital 2021/I in die Gesellschaft einzulegen.  

 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt 

der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe sowie die weiteren Ein-

zelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Dabei kann die 

Gewinnberechtigung der neuen Aktien auch abweichend von § 60 Abs. 2 AktG 

ausgestaltet werden; die neuen Aktien können insbesondere auch mit Gewinnbe-

rechtigung ab Beginn des ihrer Ausgabe vorangehenden Geschäftsjahres ausge-

stattet werden, wenn im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien ein Gewinnver-

wendungsbeschluss der Hauptversammlung über den Gewinn dieses Geschäfts-

jahres noch nicht gefasst worden ist. 

 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder 

teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals entsprechend der jewei-

ligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals und, falls das genehmigte Kapital bis 

zum 9. Juni 2026 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt worden sein sollte, nach 

Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.“ 

 

6. Beschlussfassung über die Aufhebung des bedingten Kapitals 2019/I 

 

In § 4 Abs. 5 der Satzung ist derzeit ein bedingtes Kapital in Höhe von EUR 

1.905.455,00 vorgesehen (Bedingtes Kapital 2019/I), das ausschließlich zur Erfüllung 

von Bezugsrechten dient, die aufgrund einer Ermächtigung der Hauptversammlung 



 

vom 27. Juni 2019 gemäß Tagesordnungspunkt 6 gewährt werden. Die Hauptver-

sammlung vom 27. Juni 2019 hat insoweit die Möglichkeit zur Gewährung von Be-

zugsrechten an Führungskräfte im DEAG-Konzern im Rahmen eines Aktienoptions-

plans 2019 beschlossen. Sämtliche derzeit im Rahmen des Aktienoptionsplans 2019 

ausgegebenen Bezugsrechte können derzeit aufgrund der Bedingungen des Aktien-

optionsplans 2019 noch nicht ausgeübt werden. 

   

Aufgrund des durchgeführten Delistings stellt sich der Aktienoptionsplan 2019 nicht 

mehr als geeignetes Instrument zur Mitarbeiterincentivierung dar. Die Bedingungen 

des Aktienoptionsplans sehen im Falle eines Delistings daher eine Kündigungsmög-

lichkeit der Bezugsrechtsvereinbarungen für die Gesellschaft vor. In Übereinstimmung 

mit diesen Regelungen soll der Aktienoptionsplan 2019 noch vor dem Tag der Haupt-

versammlung beendet und die Bezugsrechtsvereinbarungen gekündigt werden, ohne 

dass die Bezugsrechte bis dahin ausgeübt werden könnten. Weil damit am Tag der 

Hauptversammlung keine Bezugsrechte mehr bestehen werden, wird das Bedingte 

Kapital 2019/I nicht mehr zur Erfüllung von Bezugsrechten benötigt. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen:  

 

Das in § 4 Abs. 5 der Satzung enthaltene Bedingte Kapital 2019/1 wird aufgehoben. 

§ 4 Abs. 5 der Satzung wird ersatzlos gestrichen. 

 

7. Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung in § 15 Abs. 4 

 

Derzeit lautet § 15 Abs. 4 der Satzung wie folgt: 

 

„(4) Die Hauptversammlung, die über die Entlastung von Vorstand und Auf-

sichtsrat, die Gewinnverwendung und – sowie erforderlich – über die Feststel-

lung des Jahresüberschusses beschließt (ordentliche Hauptversammlung), fin-

det innerhalb der ersten acht Monate eines jeden Geschäftsjahres statt.“ 

 



 

Diese Regelung wiederholt inhaltlich nur die ohnehin grundsätzlich anwendbare ge-

setzliche Regelung in § 175 Abs. 1 Satz 2 AktG, wonach die ordentliche Hauptver-

sammlung in den ersten acht Monaten des Geschäftsjahres stattzufinden hat, und wird 

daher in der Satzung nicht benötigt.  

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, die Hauptversammlung solle beschlie-

ßen, den gesamten § 15 Abs. 4 der Satzung zu streichen und den derzeitigen § 15 

Abs. 5 der Satzung als § 15 Abs. 4 zu nummerieren. 

 

8. Beschlussfassung über die Umstellung von Inhaberaktien auf Namensak-

tien und entsprechende Satzungsänderungen 

 

Nach dem Aktiengesetz lauten die Aktien einer Aktiengesellschaft entweder auf den 

Inhaber oder auf den Namen. Die Aktien der Gesellschaft lauten derzeit auf den Inha-

ber. Sie sollen auf Namensaktien umgestellt werden. Die Namensaktie ist international 

weit verbreitet. Namensaktien ermöglichen einen besseren Kontakt zwischen der Ge-

sellschaft und ihren Aktionären. Die Umstellung auf Namensaktien erfordert die Ein-

richtung eines Aktienregisters. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionär nur, wer 

als solcher im Aktienregister eingetragen ist. Die Übertragung von Aktien bedarf keiner 

Zustimmung der Gesellschaft und kann auch ohne Eintragung im Aktienregister wirk-

sam erfolgen. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen:  

 

a) Beschlussfassung über die Umstellung von Inhaberaktien auf Namensak-

tien  

 

Die bisher auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft werden un-

ter Beibehaltung der bisherigen Stückelung in Namensaktien umgewandelt. 

Der Vorstand wird ermächtigt, alles für die Umwandlung der Inhaberaktien in 

Namensaktien Erforderliche zu veranlassen. 

 

b) Satzungsänderungen 

 



 

(i) In § 4 Abs. 1 Satz 2 der Satzung wird das Wort „Inhaber” durch das Wort 

„Namen” ersetzt. 

 

(ii) § 4 Abs. 1 der Satzung wird um folgenden Satz 3 ergänzt: 

 

„Trifft im Fall einer Kapitalerhöhung der Erhöhungsbeschluss keine Bestim-

mung darüber, ob die neuen Aktien auf den Inhaber oder auf Namen lauten 

sollen, so lauten sie auf Namen.“ 

 

(iii) Der einstweilen freigelassene § 4 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt be-

legt: 

 

„(3) Die Aktionäre haben der Gesellschaft zur Eintragung in das Aktienregis-

ter insbesondere, soweit es sich um natürliche Personen handelt, ihren 

Namen, ihre Anschrift und ihr Geburtsdatum, soweit es sich um juristi-

sche Personen handelt, ihre Firma, ihre Geschäftsanschrift und ihren 

Sitz sowie in jedem Fall die Zahl der von ihnen gehaltenen Aktien anzu-

geben. Elektronische Postadressen und ihre etwaigen Änderungen sol-

len zur Erleichterung der Kommunikation mit angegeben werden. Die 

Eintragung in das Aktienregister im eigenen Namen für Aktien, die einem 

anderen gehören, ist unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 

a) bei einer Eintragung von bis zu 0,5 % des satzungsmäßigen Grund-

kapitals je Eingetragenem ohne Weiteres; 

b) bei einer Eintragung von mehr als 0,5 % des satzungsmäßigen 

Grundkapitals bis einschließlich 3 % des satzungsmäßigen Grund-

kapitals je Eingetragenem ist für den 0,5 % des satzungsmäßigen 

Grundkapitals übersteigenden Teil der Aktien die Eintragung zuläs-

sig, soweit der Gesellschaft die Daten gemäß § 67 Abs. 1 Satz 1 

AktG für diejenige Person offengelegt werden, für die der Eingetra-

gene jeweils mehr als 0,5 % des satzungsmäßigen Grundkapitals 

hält; 

c) eine Eintragung ist höchstens bis zu einer Höchstgrenze von 3 % 

des satzungsmäßigen Grundkapitals je Eingetragenem zulässig.“ 

 



 

(iv) § 15 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

 

„(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder am Sitz ei-

ner deutschen Wertpapierbörse statt.“  

 

(v) § 16 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

 

„(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-

rechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig in 

Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache angemel-

det haben und für die angemeldeten Aktien im Aktienregister eingetra-

gen sind. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der Einbe-

rufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der 

Hauptversammlung zugehen. In der Einberufung kann eine kürzere, in 

Tagen zu bemessende Frist für die Anmeldung vorgesehen werden. Der 

Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind nicht mitzu-

rechnen. Der Vorstand ist ermächtigt, in der Einberufung festzulegen, 

dass Umschreibungen im Aktienregister ab dem Zeitpunkt, in dem eine 

Anmeldung zur Hauptversammlung letztmalig erfolgen kann, bis ein-

schließlich dem Tag der Hauptversammlung nicht stattfinden (sog. Um-

schreibungsstopp). Die Einzelheiten werden in der Einberufung der 

Hauptversammlung bekannt gemacht.“  

 

(vii) § 16 Abs. 2 der Satzung wird gestrichen und einstweilen freigelassen. 

 

c) Umsetzung der vorstehenden Beschlüsse 

 

(i) Der Vorstand wird angewiesen, die Beschlüsse gemäß lit. b) erst dann 

zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, wenn die rechtlichen 

und organisatorischen Voraussetzungen zum Führen eines Aktienregis-

ters gegeben sind. 

 

(ii) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, vorbehaltlich der Eintragung der zu die-

sem Tagesordnungspunkt 8 unter lit. b) beschlossenen Änderungen der 



 

Satzung in das Handelsregister weitere eventuell erforderliche Änderun-

gen der Fassung der Satzung zu beschließen, die sich unmittelbar aus 

der Umstellung der Aktien der Gesellschaft auf Namensaktien ergeben. 

 

 

II. Berichte und Mitteilungen an die Hauptversammlung 

 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu den unter Punkt 5 der Ta-

gesordnung genannten Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts ge-

mäß § 203 Abs. 1 und 2 Satz 2 i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen unter Tagesordnungspunkt 5 die Aufhebung des 

Genehmigten Kapitals 2019/I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 

2021/I in Höhe von EUR 9.812.988,00 für den gesetzlich maximalen Zeitraum von fünf 

Jahren vor. 

 

Dieses Genehmigte Kapital 2021/I dient der Eröffnung einer flexiblen Möglichkeit zur 

Einwerbung zusätzlicher Eigenmittel, wenn dies aus Sicht des Vorstands mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft liegt. Das neue genehmigte Ka-

pital soll im Interesse der Aktionäre die Handlungsmöglichkeiten erweitern und der 

Gesellschaft die Möglichkeit geben, kurzfristig auf auftretende Finanzierungserforder-

nisse reagieren zu können. Die beantragte Ermächtigung ersetzt die bislang beste-

hende Ermächtigung insbesondere unter Ergänzung der Möglichkeit von Sachkapital-

erhöhungen aus dem genehmigten Kapital und unter Erweiterung der Fälle, in denen 

der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht ausschließen kann. 

Dies sichert eine möglichst flexible Handhabung des Einsatzes des genehmigten Ka-

pitals durch den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. 

 

Den Aktionären steht im Fall der Kapitalerhöhung grundsätzlich ein gesetzliches Be-

zugsrecht zu. Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats in bestimmten Fällen dieses Bezugsrecht auszuschließen. Der hierzu vom 

Vorstand erstattete Bericht wird wie folgt bekannt gemacht: 

 



 

 

1. Bezugsrechtsausschluss bei Spitzenbeträgen 

 

Der Vorstand soll ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbe-

träge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen, zur Erleichterung der Abwick-

lung vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Damit soll es ermöglicht werden, 

im Hinblick auf den Betrag der jeweiligen Kapitalerhöhung ein praktikables Bezugs-

verhältnis darzustellen. Ohne den Ausschluss des Bezugsrechts hinsichtlich des Spit-

zenbetrags würden die technische Durchführung der Kapitalerhöhung und die Aus-

übung des Bezugsrechts erheblich erschwert. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht 

der Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien werden für die Gesellschaft verwertet. 

 

2. Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage 

 

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts bei Kapitalerhöhungen gegen 

Sacheinlagen zu den genannten Zwecken soll der Gesellschaft die Möglichkeit geben, 

eigene Aktien zur Verfügung zu haben, um diese beim (auch mittelbaren) Erwerb von 

Unternehmen, von Unternehmensteilen oder einer Beteiligung an einem Unterneh-

men oder sonstigen wesentlichen Betriebsmitteln oder Vermögensgegenständen ein-

schließlich von Forderungen gegen die Gesellschaft oder gegen Konzerngesellschaf-

ten als Gegenleistung anbieten zu können. Die Ermächtigung zur Ausgabe von Aktien 

im Rahmen einer Kapitalerhöhung soll der Gesellschaft einen größeren Spielraum bei 

der Finanzierung eines Erwerbs von Unternehmen, von Unternehmensteilen oder ei-

ner Beteiligung an einem Unternehmen oder sonstigen wesentlichen Betriebsmitteln 

oder Vermögensgegenständen ermöglichen. Diese Form der Akquisitionsfinanzierung 

wird im internationalen Wettbewerb und mit fortschreitender Globalisierung der Wirt-

schaft häufig gefordert und verwendet, zumal in Zeiten erschwerter Fremdkapitalbe-

schaffung. Die vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft den erforderlichen 

Handlungsspielraum eröffnen, um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Un-

ternehmen, von Unternehmensteilen oder einer Beteiligung an einem Unternehmen 

oder sonstigen wesentlichen Betriebsmitteln oder Vermögensgegenständen, ein-

schließlich von Forderungen gegen die Gesellschaft oder gegen Konzerngesellschaf-

ten, flexibel und rasch ausnutzen zu können. Eine Kapitalerhöhung durch Beschluss-

fassung der Hauptversammlung wird bei sich abzeichnenden Erwerbsmöglichkeiten 



 

in der Regel kurzfristig nicht möglich sein. Dem trägt die vorgeschlagene Schaffung 

des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts bei Sacheinlagen zum 

Erwerb von Unternehmen, von Unternehmensteilen oder einer Beteiligung an einem 

Unternehmen oder sonstigen wesentlichen Betriebsmitteln oder Vermögensgegen-

ständen, einschließlich von Forderungen gegen die Gesellschaft oder gegen Konzern-

gesellschaften, Rechnung. Bei der Ausgabe von Aktien ohne Bezugsrechtsaus-

schluss kommt es bei Ausübung des Bezugsrechts nicht zu einer Verringerung der 

relativen Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils der vorhandenen 

Aktionäre. Bei einem Bezugsrechtsausschluss kommt es dagegen zwar zu einer Ver-

ringerung der relativen Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils der 

vorhandenen Aktionäre. Bei Einräumung eines Bezugsrechts wäre aber der Erwerb 

von Unternehmen, von Unternehmensteilen oder einer Beteiligung an einem Unter-

nehmen oder sonstigen wesentlichen Betriebsmitteln oder Vermögensgegenständen, 

einschließlich von Forderungen gegen die Gesellschaft oder gegen Konzerngesell-

schaften, gegen Gewährung von Aktien nicht möglich und die damit für die Gesell-

schaft und die Aktionäre verbundenen Vorteile wären nicht erreichbar. Ob von dieser 

Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht werden soll, wird je-

weils im Einzelfall geprüft werden. Konkrete Erwerbsvorhaben, für die von dieser Mög-

lichkeit Gebrauch gemacht werden soll, bestehen derzeit nicht. Der Vorstand wird das 

Genehmigte Kapital 2021/I, wenn sich eine Erwerbsmöglichkeit konkretisiert, nur aus-

nutzen, und der Aufsichtsrat nur dann seine Zustimmung erteilen, wenn ein derartiger 

Erwerb im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. 

 

3. Bezugsrechtsausschluss bei Barkapitalerhöhungen gemäß § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG 

 

Nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist ein Ausschluss des Bezugsrechts insbesondere 

dann zulässig, wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10 % des Grundkapitals 

nicht übersteigt und der Ausgabebetrag den Börsenpreis nicht wesentlich unterschrei-

tet. Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts versetzt die Verwaltung 

in die Lage, sich aufgrund der jeweiligen Börsenverfassung bietende Möglichkeiten 

schnell und flexibel sowie kostengünstig zu nutzen. Der Verwaltung wird es so ermög-

licht, kurzfristig und nahe am Börsenpreis neue Eigenmittel zu beschaffen und damit 



 

die Eigenkapitalbasis zu stärken. Ferner kann auch ein durch die kurzfristige Ausnut-

zung von Marktchancen entstehender Kapitalbedarf rasch und flexibel gedeckt wer-

den. Sie liegt somit im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und der Aktio-

näre. Derartige Barkapitalerhöhungen sind zudem auf 10 % des Grundkapitals gede-

ckelt, was dem Bedürfnis der Aktionäre nach einem Schutz vor zu starker Verwässe-

rung ihrer Beteiligungen Rechnung trägt. Auf diese 10 %-Grenze nach § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG sind Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit der Ermächtigung bis 

zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung zur Bedienung von Options- oder Wandelschuldver-

schreibungen ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern die Schuldverschrei-

bungen in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss 

des Bezugsrechts ausgegeben wurden, sowie eigene Aktien, die aufgrund einer Er-

mächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworben und unter Ausschluss des Be-

zugsrechts der Aktionäre gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert wurden.  

 

4. Bezugsrechtsausschluss bei Options- und Wandelschuldverschreibun-

gen 

 

Darüber hinaus soll das Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichtsrats ausgeschlos-

sen werden können, soweit es erforderlich ist, um auch den Inhabern von bestehen-

den und künftig zu begebenden Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen ein 

Bezugsrecht auf neue Aktien geben zu können, wenn dies die Bedingungen der je-

weiligen Schuldverschreibung vorsehen. Solche Schuldverschreibungen sind zur er-

leichterten Platzierung am Kapitalmarkt in der Regel mit einem Verwässerungsschutz-

mechanismus ausgestattet, der vorsieht, dass den Inhabern bei nachfolgenden Ak-

tienemissionen mit Bezugsrecht der Aktionäre anstelle einer Ermäßigung des Opti-

ons- bzw. Wandlungspreises ein Bezugsrecht auf neue Aktien eingeräumt werden 

kann, wie es auch den Aktionären zusteht. Sie werden damit so gestellt, als ob sie ihr 

Options- oder Wandlungsrecht bereits ausgeübt hätten bzw. eine Wandlungspflicht 

erfüllt wäre. Dies hat den Vorteil, dass die Gesellschaft – im Gegensatz zu einem 

Verwässerungsschutz durch Reduktion des Options- bzw. Wandlungspreises – einen 

höheren Ausgabekurs für die bei der Wandlung oder Optionsausübung auszugeben-

den Aktien erzielen kann. 

 



 

5. Bezugsrechtsausschluss zur Durchführung einer Aktiendividende (scrip 

dividend) 

 

Der Vorstand soll mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch ermächtigt sein, das gesetz-

liche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um eine sogenannte Aktiendivi-

dende (scrip dividend) zu optimalen Bedingungen durchführen zu können. Bei der Ak-

tiendividende wird den Aktionären angeboten, ihren mit dem Gewinnverwendungsbe-

schluss der Hauptversammlung entstandenen Anspruch auf Auszahlung der Divi-

dende als Sacheinlage in die Gesellschaft einzulegen, um neue Aktien der Gesell-

schaft zu beziehen. 

 

Die Durchführung einer Aktiendividende kann als echte Bezugsrechtsemission insbe-

sondere unter Beachtung der Bestimmungen in § 186 Abs. 1 AktG (Mindestbezugsfrist 

von zwei Wochen) und § 186 Abs. 2 AktG (Bekanntgabe des Ausgabebetrags spätes-

tens drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist) erfolgen. Dabei werden den Aktionären nur 

jeweils ganze Aktien zum Bezug angeboten; hinsichtlich des Teils des Dividendenan-

spruchs, der den Bezugspreis für eine ganze Aktie nicht erreicht (bzw. diesen über-

steigt), sind die Aktionäre auf den Bezug der Bardividende verwiesen und können in-

soweit keine Aktien zeichnen; ein Angebot von Teilrechten ist ebenso wenig vorgese-

hen wie die Einrichtung eines Handels von Bezugsrechten oder Bruchteilen davon. 

Weil die Aktionäre anstelle des Bezugs neuer Aktien insoweit eine Bardividende er-

halten, erscheint dies als gerechtfertigt und angemessen. 

 

Im Einzelfall kann es vorzugswürdig sein, die Gewährung einer Aktiendividende an-

zubieten und vorzubereiten, ohne insoweit an die Beschränkungen des § 186 Abs. 1 

AktG (Mindestbezugsfrist von zwei Wochen) und § 186 Abs. 2 AktG (Bekanntgabe 

des Ausgabebetrags spätestens drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist) gebunden zu 

sein. Der Vorstand soll deshalb auch ermächtigt sein, zwar allen Aktionären, die divi-

dendenberechtigt sind, unter Wahrung des allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsat-

zes (§ 53a AktG) neue Aktien zum Bezug gegen Einlage ihres Dividendenanspruchs 

anzubieten, jedoch mit Zustimmung des Aufsichtsrats formal das Bezugsrecht der Ak-

tionäre insgesamt auszuschließen. Die Durchführung der Aktiendividende unter for-

malem Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht die Durchführung der Kapitalerhö-

hung zu flexibleren Bedingungen. Angesichts des Umstandes, dass allen Aktionären 



 

die neuen Aktien angeboten werden und überschießende Dividenden-Teilbeträge 

durch Zahlung der Bardividende abgegolten werden, erscheint auch insoweit der Be-

zugsrechtsausschluss als gerechtfertigt und angemessen. 

 

6. Zusammenfassung 

 

Bei Abwägung aller Umstände ist die jeweilige Ermächtigung zum Bezugsrechtaus-

schluss in den beschriebenen Grenzen erforderlich und im Interesse der Gesellschaft 

und damit ihrer Aktionäre geboten. Der Vorstand wird die Ausübung der Ermächtigung 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats vornehmen. Die Bedingungen werden jeweils zu 

gegebener Zeit so festgelegt werden, dass unter Berücksichtigung der jeweiligen Ver-

hältnisse die Interessen der Aktionäre und die Belange der Gesellschaft angemessen 

gewahrt werden. Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede Ausnutzung der 

Ermächtigung berichten. 

 

Der schriftliche Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 S. 2 i. V. m. § 186 Abs. 4 

S. 2 AktG über die Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts 

der Aktionäre im Zusammenhang mit der Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 

5 wird ab dem Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung den Aktionären unter 

 

https://www.deag.de/navi-bottom/investors/investor-relations/hauptversammlung/2021.html 

 

zugänglich gemacht. 

 

 

III. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

 

Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 19.625.976,00 ist am Tag der 

Einberufung dieser Hauptversammlung eingeteilt in 19.625.976 auf den Inhaber lau-

tende Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimm-

rechte beträgt daher 19.625.976 Stimmrechte.  

 

Aus eigenen Aktien steht der Gesellschaft kein Stimmrecht zu. Die Gesellschaft hält 

im Zeitpunkt der Einberufung 615 eigene Aktien. Die Gesamtzahl der teilnahme- und 



 

stimmberechtigten Aktien beträgt im Zeitpunkt der Einberufung daher 19.625.361 

Stück.  

 

 

IV. Ergänzende Angaben und Hinweise 

 

1. Durchführung der Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Akti-

onäre oder ihrer Bevollmächtigten (virtuelle Hauptversammlung) 

 

Auf Grundlage von § 1 Abs. 2, Abs. 6 COVID-19-Gesetz hat der Vorstand der Gesell-

schaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, die Hauptversammlung ohne 

physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abzuhalten (virtuelle 

Hauptversammlung).  

 

Die Hauptversammlung findet unter physischer Anwesenheit des Versammlungslei-

ters, von Mitgliedern des Vorstands und des mit der Niederschrift beauftragten Notars 

sowie der Abstimmungsvertreter der Gesellschaft in den Geschäftsräumen der DEAG 

Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft statt. Eine physische Teilnahme der Akti-

onäre oder ihrer Bevollmächtigten am Versammlungsort ist ausgeschlossen. Die 

Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung 2021 als virtuelle Hauptversamm-

lung nach Maßgabe des COVID-19-Gesetzes führt zu Modifikationen in den Abläufen 

der Hauptversammlung sowie bei den Rechten der Aktionäre. Für ordnungsgemäß 

angemeldete Aktionäre wird mittels eines internetgestützten Online-Portals (HV-Por-

tal) die Hauptversammlung vollständig in Bild und Ton live übertragen und die Mög-

lichkeit geboten, ihr Stimmrecht auszuüben, Vollmachten zu erteilen, Fragen einzu-

reichen oder Widerspruch zu Protokoll zu erklären.  

 

Wir bitten die Aktionäre in diesem Jahr um besondere Beachtung der nachfol-

genden Erläuterungen zur Anmeldung zur Hauptversammlung, zur Möglichkeit 

der Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton, zur Ausübung des 

Stimmrechts und des Fragerechts sowie weiterer Aktionärsrechte. 

 

2. Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung: online HV-Portal 

 



 

Unter der Internetadresse 

 

https://www.deag.de/navi-bottom/investors/investor-relations/hauptversammlung/2021.html 

 

unterhält die Gesellschaft ab Donnerstag, den 20.05.2021 ein HV-Portal. Über dieses 

können die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre (und ggf. deren Bevollmäch-

tigte) die Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung am 10.06.2021 

verfolgen, ihr Stimmrecht ausüben, Vollmachten erteilen, Fragen einreichen oder Wi-

derspruch zu Protokoll erklären. Das HV-Portal und die Bild- und Tonübertragung der 

virtuellen Hauptversammlung ermöglichen keine Teilnahme im Sinne des § 118 Abs. 

1 Satz 2 AktG (elektronische bzw. Online-Teilnahme). Um das HV-Portal nutzen zu 

können, müssen sich Aktionäre mit den Zugangsdaten, die sie mit ihrer Stimmrechts-

karte erhalten, einloggen. Die verschiedenen Möglichkeiten zur Ausübung der Aktio-

närsrechte erscheinen dann in Form von Schaltflächen und Menüs auf der Benutzer-

oberfläche des HV-Portals.  

 

Weitere Einzelheiten zum HV-Portal und den Anmelde- und Nutzungsbedingungen 

erhalten die Aktionäre zusammen mit ihrer Stimmrechtskarte.  

 

3. Voraussetzung für die elektronische Verfolgung der Bild- und Tonüber-

tragung der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts 

 

Zur Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere des Stimmrechts, und zur elektroni-

schen Zuschaltung über das HV-Portal sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die 

sich rechtzeitig angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft spätestens 

am Donnerstag, den 03.06.2021, 24:00 Uhr MESZ, unter der nachstehenden Ad-

resse: 

 

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de 

 



 

zugegangen sein, und die Aktionäre müssen der Gesellschaft gegenüber den beson-

deren Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht haben, dass sie zu Beginn des 

20.05.2021, 0:00 Uhr MESZ, (Nachweisstichtag) Aktionär der Gesellschaft waren. 

Es wird darauf hingewiesen, dass in der Mitteilung der Gesellschaft nach § 125 AktG, 

welche in Form und Inhalt gemäß EU-DVO 2018/1212 aufzustellen ist, in Feld C5 der 

Tabelle 3 der EU-DVO als Aufzeichnungsdatum der 22. Tag vor der Hauptversamm-

lung angegeben wird. In dieser Hinsicht folgt die Gesellschaft der Empfehlung des 

Umsetzungsleitfadens des Bundesverbandes Deutscher Banken zur Aktionärsrechte-

richtlinie II/ARUG II für den deutschen Markt. Dieses in der Mitteilung gemäß § 125 

AktG genannte Aufzeichnungsdatum (im vorliegenden Fall: 19. Mai 2021) ist daher 

nicht identisch mit dem gesetzlichen Nachweisstichtag (sog. Record Date) im Sinne 

von § 123 Abs. 4 AktG. Denn gemäß dieser aktienrechtlichen Vorschrift bezieht sich 

der Nachweis des Anteilsbesitzes auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptver-

sammlung (im vorliegenden Fall den 20. Mai 2021, 0:00 Uhr (MESZ)).  

 

Für den Nachweis des Aktienbesitzes ist ein Nachweis in Textform durch den Letztin-

termediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG ausreichend. 

 

Wie die Anmeldung muss auch der Nachweis des Anteilsbesitzes der Gesellschaft 

unter der vorgenannten Adresse spätestens am Donnerstag, den 03.06.2021, 24:00 

Uhr MESZ, zugehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes bedürfen 

der Textform (§ 126b Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)) und müssen in deutscher oder 

englischer Sprache erfolgen.  

 

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes bei der Ge-

sellschaft werden den Aktionären Stimmrechtskarten für die Ausübung der Rechte in 

Bezug auf die Hauptversammlung einschließlich der Zugangsdaten für das HV-Portal 

zum Zwecke der elektronischen Zuschaltung zur Hauptversammlung zugesandt.  

 

Bedeutung des Nachweisstichtags:  

 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionär gemäß § 123 Abs. 4 Satz 5 AktG nur, 

wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Der Umfang des Stimmrechts 

bemisst sich ausschließlich nach dem nachgewiesenen Anteilsbesitz des Aktionärs 



 

am Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag ist zwar keine Sperre für die Veräu-

ßerung oder den Erwerb von Aktien verbunden, eine Veräußerung oder ein Erwerb 

von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben jedoch keine Auswirkungen mehr auf 

die Berechtigung zur Verfolgung der Hauptversammlung und den Umfang des Stimm-

rechts. Für die Dividendenberechtigung hat der Nachweisstichtag keine Bedeutung. 

Auch bei Veräußerung sämtlicher Aktien nach dem Nachweisstichtag oder eines Teils 

hiervon ist für die Berechtigung zur Verfolgung der Hauptversammlung und den Um-

fang des Stimmrechts ausschließlich der Aktienbesitz zum Nachweisstichtag maßge-

bend. Wer erst nach dem Nachweisstichtag Aktionär wird und vorher keine Aktien 

besessen hat, ist nicht berechtigt, die Hauptversammlung zu verfolgen und ein Stimm-

recht auszuüben, es sei denn, er hat sich insoweit bevollmächtigen oder zur Rechts-

ausübung ermächtigen lassen. 

 

4. Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl (elektronisch) 

 

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können ihre Stimmen durch Briefwahl im 

Wege elektronischer Kommunikation abgeben. Vor und auch während der Hauptver-

sammlung steht ihnen für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der (elektroni-

schen) Briefwahl das unter der Internetadresse  

 

https://www.deag.de/navi-bottom/investors/investor-relations/hauptversammlung/2021.html 

 

erreichbare HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Die elektronische Briefwahl 

über das HV-Portal ist ab Donnerstag, den 20.05.2021 bis zum Beginn der Abstim-

mungen am Tag der Hauptversammlung möglich. Hierfür ist im HV-Portal die Schalt-

fläche „Briefwahl“ vorgesehen. Über das HV-Portal können ordnungsgemäß angemel-

dete Aktionäre auch während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstim-

mung etwaige zuvor im Wege der Briefwahl erfolgte Stimmabgaben ändern oder wi-

derrufen. Weitere Hinweise zur Briefwahl sind in der Stimmrechtskarte, welche die 

ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre zugesendet bekommen, enthalten.  

 

Bei mehrfach eingehenden Erklärungen hat die zuletzt eingegangene Stimmabgabe 

Vorrang. Gehen auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abwei-

chende Erklärungen ein und ist nicht erkennbar, welche Erklärung zuletzt abgegeben 



 

wurde, werden die per E-Mail abgegebenen Erklärungen berücksichtigt, soweit nicht 

am Tag der Hauptversammlung eine Stimmabgabe im HV-Portal erfolgt.  

 

Die Abgabe von Stimmen per Briefwahl ist auf die Abstimmung über die in der Einbe-

rufung zur Hauptversammlung bekanntgemachten Beschlussvorschläge von Vor-

stand und/oder Aufsichtsrat und auf mit einer etwaigen Ergänzung der Tagesordnung 

gemäß § 122 Abs. 2 AktG bekannt gemachte Beschlussvorschläge von Aktionären 

beschränkt. Wird bei der Briefwahl zu einem Tagesordnungspunkt keine ausdrückli-

che oder eindeutige Stimme abgegeben, so wird dies für diesen Tagesordnungspunkt 

als Enthaltung gewertet. 

 

Andere Kommunikationswege für die Briefwahl stehen nicht zur Verfügung, insbeson-

dere keine Übersendung der Briefwahlstimme per Post. 

 

5. Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 

 

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung nach entsprechender Voll-

machtserteilung auch durch einen Bevollmächtigten, beispielsweise einen Intermediär 

(z. B. ein Kreditinstitut oder ein sonstiges, auch ausländisches Finanzdienstleistungs-

institut), eine Aktionärsvereinigung oder einen sonstigen Dritten, ausüben lassen. 

Auch im Fall der Vertretung des Aktionärs sind die fristgerechte Anmeldung des Akti-

onärs und darüber hinaus der rechtzeitige Nachweis des Anteilsbesitzes wie vorste-

hend beschrieben erforderlich. 

  

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung ge-

genüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB), wenn weder ein Inter-

mediär (z. B. ein Kreditinstitut oder ein sonstiges, auch ausländisches Finanzdienst-

leistungsinstitut) noch eine Aktionärsvereinigung oder dieser gemäß § 135 Abs. 8 

AktG gleichgestellte Person, Institut, Unternehmen oder Vereinigung zur Ausübung 

des Stimmrechts bevollmächtigt wird.  

 

Wird eine Vollmacht zur Stimmrechtsausübung an einen Intermediär, eine Aktionärs-

vereinigung oder eine gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person, Institut, Un-

ternehmen oder Vereinigung erteilt, besteht kein Textformerfordernis, jedoch ist die 



 

Vollmachtserklärung vom Bevollmächtigten nachprüfbar festzuhalten. Sie muss zu-

dem vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklä-

rungen enthalten. Wir bitten daher Aktionäre, die einen Intermediär, eine Aktionärs-

vereinigung oder gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person, Institut, Unterneh-

men oder Vereinigung mit der Stimmrechtsausübung bevollmächtigen wollen, sich mit 

dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abzustimmen.  

 

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder 

mehrere von diesen zurückweisen.  

 

Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, werden gebeten, zur Ertei-

lung der Vollmacht das Formular zu verwenden, welches die Gesellschaft hierfür be-

reithält. Möglich ist aber auch, dass Aktionäre eine gesonderte Vollmacht ausstellen. 

Ein entsprechendes Vollmachtsformular wird von der Gesellschaft nach erfolgter An-

meldung zusammen mit der Stimmrechtskarte zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wird 

ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht auf der Internetseite der Gesellschaft 

unter 

 

https://www.deag.de/navi-bottom/investors/investor-relations/hauptversammlung/2021.html 

 

zum Download bereitgehalten. 

 

Nachweise über die Bestellung eines Bevollmächtigten (z. B. eine Kopie der Voll-

macht) sind bis Mittwoch, den 09.06.2021, 24:00 Uhr MESZ, eingehend zu übermit-

teln; sie bedürfen der Textform und sind per Post oder auf elektronischem Weg (per 

E-Mail) an folgende Adresse zu richten: 

 

DEAG Deutsche Entertainment AG 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de 

 



 

Bei Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erübrigt sich 

ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Vollmacht. Auch der Widerruf einer 

bereits erteilten Vollmacht kann unbeschadet eines anderweitigen, nach dem Gesetz 

zulässigen Wegs zur Übermittlung, auf den vorgenannten Übermittlungswegen unmit-

telbar der Gesellschaft gegenüber erklärt werden. Am Tag der virtuellen Hauptver-

sammlung können Vollmachten ausschließlich unter Nutzung des HV-Portals bis zum 

Beginn der Abstimmung abgegeben, geändert oder widerrufen werden. 

 

Auch Bevollmächtigte können nicht selbst physisch an der Hauptversammlung teil-

nehmen, sondern sind auf die Ausübung des Stimmrechts wie unter Ziffer IV.4 dieser 

Hauptversammlungseinladung beschrieben beschränkt. Sie müssen ihre Stimmen da-

her wie vorstehend für die Aktionäre selbst beschrieben per Briefwahl oder durch 

Stimmrechtsuntervollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesell-

schaft ausüben. Die Möglichkeit zur Ausübung der Aktionärsrechte durch einen Be-

vollmächtigten im Wege der elektronischen Zuschaltung über das HV-Portal erfordert, 

dass der Bevollmächtigte vom Vollmachtgeber den mit der Stimmrechtskarte versen-

deten Zugangscode erhält. Im Hinblick auf die Ausübung des Frage- und Wider-

spruchsrechts finden Ziffer IV.7 bzw. Ziffer IV.8 dieser Hauptversammlungseinladung 

für Bevollmächtigte von Aktionären gleichermaßen Anwendung.  

 

Weitere Hinweise zum Vollmachtsverfahren finden sich auf der Internetseite der Ge-

sellschaft unter  

 

https://www.deag.de/navi-bottom/investors/investor-relations/hauptversammlung/2021.html. 

 

6. Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter der Gesell-

schaft  

 

Darüber hinaus bietet die Gesellschaft ihren Aktionären wieder an, von der Gesell-

schaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Die 

Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen; sie können die 

Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen ausüben. Dabei bitten wir zu beachten, 

dass die Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nur zu denjenigen Punkten der Tages-

ordnung ausüben können, zu denen Aktionäre eindeutige Weisung erteilen, und dass 



 

die Stimmrechtsvertreter weder im Vorfeld noch während der Hauptversammlung Wei-

sungen zu Verfahrensanträgen entgegennehmen können. Soweit eine ausdrückliche 

und eindeutige Weisung fehlt, wird sich der Stimmrechtsvertreter für den jeweiligen 

Abstimmungsgegenstand der Stimme enthalten. Sollte zu einem Gegenstand der Ta-

gesordnung eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu erteilte Weisung für 

jeden einzelnen Unterpunkt. Aufträge zu Wortmeldungen, zum Stellen von Fragen, 

Anträgen oder Wahlvorschlägen, oder zur Erklärung von Widersprüchen gegen 

Hauptversammlungsbeschlüsse wird der Stimmrechtsvertreter nicht entgegenneh-

men. 

  

Die Erteilung einer solchen Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter ist 

im Vorfeld der Hauptversammlung nur mittels des Vollmachts- und Weisungsformu-

lars möglich, das die Aktionäre zusammen mit der Stimmrechtskarte zur ordentlichen 

Hauptversammlung erhalten. Das entsprechende Formular steht auch auf der Inter-

netseite der Gesellschaft unter  

 

https://www.deag.de/navi-bottom/investors/investor-relations/hauptversammlung/2021.html 

 

zum Download bereit. 

 

Die Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und die Erteilung von 

Weisungen an sie sind bis Mittwoch, den 09.06.2021, 24:00 Uhr MESZ, eingehend 

zu übermitteln; sie bedürfen der Textform. Die Bevollmächtigung und Weisungsertei-

lung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per Post oder auf 

elektronischem Weg (per E-Mail) sind an folgende Adresse zu richten:  

 

Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de 

 



 

Vor und während der Hauptversammlung steht Ihnen für die Ausübung des Stimm-

rechts im Wege der Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft das unter 

der Internetadresse  

 

https://www.deag.de/navi-bottom/investors/investor-relations/hauptversammlung/2021.html 

 

erreichbare HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Die Bevollmächtigung über das 

HV-Portal ist ab Donnerstag, den 20.05.2021, 0:00 Uhr MESZ, bis zum Beginn der 

Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung möglich. Hierfür ist im HV-Portal die 

Schaltfläche „Vollmacht und Weisungen“ vorgesehen. Über das HV-Portal können Sie 

auch während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung eine etwaige 

zuvor erteilte Vollmacht und Weisung ändern oder widerrufen.  

 

7. Fragerecht der Aktionäre 

 

Auf Grundlage des COVID-19-Gesetzes ist das Auskunftsrecht der Aktionäre im Sinne 

des § 131 AktG im Falle einer virtuellen Hauptversammlung eingeschränkt.  

 

Nach § 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz haben ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre 

lediglich ein Recht, Fragen im Wege der elektronischen Kommunikation zu stellen. 

Etwaige Fragen sind bis spätestens einen Tag vor der Hauptversammlung, d. h. bis 

Dienstag, den 08.06.2021, 24:00 Uhr MESZ, über das unter der Internetadresse  

 

https://www.deag.de/navi-bottom/investors/investor-relations/hauptversammlung/2021.html 

 

zugängliche HV-Portal der Gesellschaft einzureichen. Hierfür ist im HV-Portal die 

Schaltfläche „Frage einreichen“ vorgesehen. Nach Ablauf der genannten Frist können 

keine Fragen mehr eingereicht werden. Aus technischen Gründen kann der Umfang 

der einzelnen Frage unter Umständen auf eine bestimmte Zeichenzahl begrenzt sein, 

die Zahl der möglichen Fragen wird dadurch jedoch nicht beschränkt. Nach Ablauf der 

vorstehend genannten Frist eingereichte Fragen können nicht berücksichtigt werden. 

Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Fragen gestellt werden. 

 



 

Über die Art und Weise der Beantwortung der Fragen entscheidet der Vorstand ge-

mäß § 1 Abs. 2 Satz 2 COVID-19-Gesetz – abweichend von § 131 AktG – nach pflicht-

gemäßem, freiem Ermessen. Ausweislich der Gesetzesbegründung zu § 1 Abs. 2 Satz 

2 COVID-19-Gesetz kann die Verwaltung Fragen zusammenfassen und gemeinsam 

beantworten. 

 

Wir weisen darauf hin, dass im Rahmen der Beantwortung von Fragen gegebenenfalls 

auch der Name des die Frage übermittelnden Aktionärs genannt wird. Bei der Beant-

wortung von Fragen während der Hauptversammlung wird der Name des Fragestel-

lers nur offengelegt (soweit Fragen individuell beantwortet werden), wenn mit der 

Übermittlung der Frage ausdrücklich das Einverständnis zur Offenlegung des Namens 

erklärt wurde. Gleiches gilt für eine etwaige Vorabveröffentlichung von Fragen und 

gegebenenfalls Antworten auf der Internetseite der Gesellschaft im Vorfeld der Haupt-

versammlung: Auch in diesem Fall wird der Name des Fragestellers nur offengelegt, 

wenn er mit Übersendung der Frage ausdrücklich sein Einverständnis mit der Offen-

legung seines Namens erklärt hat. 

 

8. Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung 

 

Aktionäre, die ihr Stimmrecht im Wege der Briefwahl oder über die Erteilung von Voll-

machten ausgeübt haben, haben die Möglichkeit, im Wege elektronischer Kommuni-

kation Widerspruch gegen die Beschlüsse der Hauptversammlung bei dem mit der 

Niederschrift der Hauptversammlung beauftragten Notar zu erklären.  

 

Entsprechende Erklärungen können – eine Stimmabgabe vorausgesetzt – ab der Er-

öffnung der Hauptversammlung über das internetgestützte HV-Portal unter  

 

https://www.deag.de/navi-bottom/investors/investor-relations/hauptversammlung/2021.html 

 

zur Niederschrift gemäß § 245 Nr. 1 AktG erklärt werden. Hierfür ist im HV-Portal die 

Schaltfläche „Einlegung eines Widerspruchs“ vorgesehen. Die Erklärung ist über das 

internetgestützte HV-Portal von Beginn der Hauptversammlung an bis zu deren Ende 

möglich. Der Notar hat die Gesellschaft zur Entgegennahme von Widersprüchen über 



 

das internetgestützte HV-Portal ermächtigt und erhält die Widersprüche über das HV-

Portal. 

 

 

V. Rechte der Aktionäre 

 

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1 und 

127 AktG; Ausschluss des Antragsrechts während der Hauptversammlung 

 

Aufgrund der Ausgestaltung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung 

ohne Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten und nur mit Ausübung des 

Stimmrechts über Briefwahl oder Vollmachtserteilung mit Weisung, ohne elektroni-

sche Teilnahme der Aktionäre, ist das Antragsrecht der Aktionäre in der Hauptver-

sammlung rechtlich ausgeschlossen. Gegenanträge und Wahlvorschläge im Sinne 

der §§ 126 Abs. 1, 127 AktG sowie Verfahrensanträge können daher in der Hauptver-

sammlung nicht gestellt werden. 

 

Aktionäre können aber Gegenanträge und Wahlvorschläge vor der Hauptversamm-

lung entsprechend §§ 126 Abs. 1, 127 AktG an die Gesellschaft zur Veröffentlichung 

auf der Internetseite der Gesellschaft übermitteln. Dementsprechend können Aktio-

näre der DEAG Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Auf-

sichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung machen sowie Wahlvor-

schläge übersenden. Gegenanträge (§ 126 AktG) und Wahlvorschläge (§ 127 AktG) 

von Aktionären zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sind ausschließlich an die 

nachfolgend genannte Anschrift bzw. Adresse zu richten:  

 

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft 

Herrn Benedikt Alder 

Potsdamer Straße 58 

10785 Berlin 

E-Mail: hauptversammlung@deag.de 

 

Anderweitig adressierte Gegenanträge werden nicht berücksichtigt werden. Gegen-

anträge sollten begründet werden, für Wahlvorschläge gilt das nicht. 



 

 

Ordnungsgemäße Gegenanträge und Wahlvorschläge, die bis spätestens zum Ablauf 

des 26.05.2021, 24:00 Uhr (MESZ), unter der angegebenen Adresse eingehen, wer-

den vorbehaltlich § 126 Abs. 2 und 3 AktG einschließlich des Namens des Aktionärs 

und einer etwaigen Begründung allen Aktionären im Internet unter  

 

https://www.deag.de/navi-bottom/investors/investor-relations/hauptversammlung/2021.html 

  

unverzüglich zugänglich gemacht werden. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung 

werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht werden. Die Ge-

sellschaft braucht einen Gegenantrag und dessen Begründung beziehungsweise ei-

nen Wahlvorschlag nicht zugänglich zu machen, wenn einer der Ausschlusstatbe-

stände nach § 126 Absatz 2 AktG vorliegt, etwa, weil der Wahlvorschlag oder Gegen-

antrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung 

führen würde oder die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder 

irreführende Angaben enthält. Ein Wahlvorschlag muss darüber hinaus auch dann 

nicht zugänglich gemacht werden, wenn der Vorschlag nicht den Namen, den ausge-

übten Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Person sowie deren Mitgliedschaft 

in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthält. Die Begründung eines Ge-

genantrags braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr 

als 5.000 Zeichen beträgt. 

 

Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die nach § 126 oder § 127 AktG zu-

gänglich zu machen sind, gelten als in der Versammlung gestellt, wenn der den Antrag 

stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert 

und zur Hauptversammlung angemeldet ist. Dies gilt auch für Gegenanträge zu Ta-

gesordnungspunkten, die aufgrund von zulässigen und rechtzeitig gestellten Ergän-

zungsanträgen zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit von Aktionären ge-

mäß § 122 Abs. 2 AktG auf die Tagesordnung gesetzt worden sind. 

 

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 i. V. m. § 124 

Abs. 1 Satz 2 AktG  

 



 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den 

anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, können verlangen, dass Gegen-

stände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Das Verlangen 

muss schriftlich an den Vorstand der DEAG gerichtet werden und muss der DEAG bis 

spätestens zum Ablauf des 16.05.2021, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Ein entspre-

chendes Verlangen ist an folgende Adresse zu richten: 

 

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft 

Vorstand 

Potsdamer Straße 58 

10785 Berlin 

 

Später zugegangene oder anderweitig adressierte Ergänzungsverlangen werden 

nicht berücksichtigt. Der Antrag ist von allen Aktionären, die zusammen den zwan-

zigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 errei-

chen, zu unterzeichnen. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine 

Beschlussvorlage beiliegen. Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie Inhaber 

einer ausreichenden Anzahl von Aktien für die Dauer der gesetzlich angeordneten 

Mindestbesitzzeit von 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens sind und 

diese bis zur Entscheidung über das Verlangen halten (§§ 122 Abs. 2, 122 Abs. 1 

Satz 3 AktG sowie § 70 AktG). 

 

VI. Unterlagen zur Hauptversammlung und Informationen  

 

Diese Einberufung der Hauptversammlung, die zugänglich zu machenden Unterlagen 

sowie Anträge und Vorschläge von Aktionären sind ab dem Tag dieser Einberufung 

auf der Internetseite der DEAG unter  

 

https://www.deag.de/navi-bottom/investors/investor-relations/hauptversammlung/2021.html 

   

zugänglich und können auf Wunsch heruntergeladen werden. 

 

 

VII. Datenschutzinformationen 



 

 

Mit den nachfolgenden Hinweisen informieren wir Sie über die Erhebung und Verar-

beitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die DEAG („Unternehmen“), und die 

Ihnen nach dem Datenschutzrecht, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung, 

zustehenden Rechte.  

 

Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten:  

 

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft 

Potsdamer Straße 58 

10785 Berlin 

 

Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

und die Herkunft dieser Daten:  

 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig. Die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich im Rahmen der einschlägigen recht-

lichen Vorschriften, insbesondere der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), 

des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des Aktiengesetzes (AktG) sowie aller wei-

teren relevanten Rechtsvorschriften. Aktien des Unternehmens sind Inhaberaktien. 

Soweit uns Ihre personenbezogenen Daten nicht durch die depotführende Bank über-

mittelt wurden, erheben wir diese anlässlich Ihrer Anmeldung zur Hauptversammlung 

oder zur Stimmabgabe per Briefwahl sowie anlässlich der Bestellung von Eintrittskar-

ten (Stimmrechtskarten) und/oder der Erteilung von Vollmachten. Zu den personen-

bezogenen Daten zählen Ihr Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktien-

gattung, Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte (Stimmrechtskarte) sowie 

ggf. Name und Anschrift eines bevollmächtigten Aktionärsvertreters.  

 

Ihre personenbezogenen Daten verwenden wir zu den im Aktiengesetz vorgesehenen 

Zwecken. Diese Zwecke sind insbesondere die Kommunikation mit Ihnen als Aktionär 

und die Abwicklung der Hauptversammlung. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ih-

rer personenbezogenen Daten ist das Aktiengesetz in Verbindung mit Artikel 6 

Abs. 1 c) DS-GVO. Daneben verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten ggf. 



 

auch zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Verpflichtungen, wie aufsichtsrechtlicher Vor-

gaben, aktien-, handels und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten. Um aktien-

rechtlichen Bestimmungen zu entsprechen, müssen wir beispielsweise bei der Bevoll-

mächtigung der von der Gesellschaft zur Hauptversammlung benannten Stimmrechts-

vertreter die Daten, die dem Nachweis der Bevollmächtigung dienen, nachprüfbar fest-

halten und drei Jahre lang zugriffsgeschützt aufbewahren (§ 134 Abs. 3 Satz 5 AktG). 

Außerdem verarbeiten wir Ihre entsprechenden personenbezogenen Daten, wenn Sie 

(gemäß § 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz i. V. m. den Vorgaben in der Einberufung der 

ordentlichen virtuellen Hauptversammlung) über das HV-Portal Ihre Stimme im Wege 

der Briefwahl abgeben, vor der Hauptversammlung Fragen einreichen oder in der 

Hauptversammlung Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung erklären. 

Wenn Sie einen Dritten zur Stimmabgabe bevollmächtigen, verarbeiten wir auch 

Name und Adresse des Bevollmächtigten. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

dienen in diesen Fällen die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Artikel 6 

Abs. 1 c) DS-GVO. Darüber hinaus verwenden wir Ihre Daten nur, soweit Sie uns Ihre 

Einwilligung erteilt haben (etwa zur Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel) 

oder die Verarbeitung der Wahrung berechtigter Interessen der Gesellschaft dient 

(insbesondere zur Erstellung von Statistiken, z. B. für die Darstellung der Aktionärs-

entwicklung, Anzahl der Transaktionen und Übersicht der größten Aktionäre). Rechts-

grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist in diesen Fällen 

Artikel 6 Abs. 1 a) und f) DS-GVO. Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für ei-

nen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der 

gesetzlichen Bestimmungen vorab darüber informieren.  

 

Kategorien von Empfängern Ihrer personenbezogenen Daten:  

 

Wir bedienen uns der professionellen Dienstleistungen sogenannter Auftragsverarbei-

ter. Dies sind natürliche oder juristische Personen, Behörden, Einrichtungen oder an-

dere Stellen, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbei-

ten. Da sich die Auswahl unserer Auftragsverarbeiter regelmäßig ändern kann, geben 

wir Ihnen nachfolgend eine Übersicht der Kategorien der potentiellen Empfänger. Soll-

ten Sie die vollständige Auflistung unserer Auftragsverarbeiter zum Zeitpunkt der Ver-

arbeitung Ihrer personenbezogenen Daten wünschen, können Sie unseren Daten-

schutzbeauftragten unter den unten angegebenen Kontaktdaten kontaktieren. 



 

 

- Externe Dienstleister:  

 

Zur Abwicklung der Hauptversammlungen bedienen wir uns zum Teil externer 

Dienstleister (etwa HV-Dienstleister und IT-Dienstleister). Unsere externen 

Dienstleister verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich in un-

serem Auftrag und nach unseren Weisungen und sind in Übereinstimmung mit 

Artikel 28 Abs. 3 DS-GVO an das geltende Datenschutzrecht vertraglich ge-

bunden.  

 

- Weitere Empfänger:  

 

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Emp-

fänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mittei-

lungspflichten (z. B. beim Überschreiten gesetzlich vorgegebener Stimmrechts-

schwellen).  

 

Speicherfristen:  

 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die o. g. Zwecke nicht 

mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für 

die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend ge-

macht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei bis zu 30 Jahren). Zudem 

speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet 

sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich u. a. aus 

dem Aktiengesetz, dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwä-

schegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre.  

 

Ihre Rechte als Betroffener:  

 

Sie haben das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ver-

langen. Daneben können Sie unter bestimmten Voraussetzungen eine Berichtigung 

oder Löschung Ihrer Daten sowie eine Einschränkung der Verarbeitung verlangen. 

Ferner haben Sie unter bestimmten Umständen das Recht, einer Verarbeitung Ihrer 



 

Daten zu widersprechen oder zu verlangen, dass bestimmte Ihrer personenbezoge-

nen Daten an Sie oder eine dritte Partei übertragen werden. Eine etwa erteilte Einwil-

ligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie jederzeit wi-

derrufen. Zur Wahrnehmung dieser Rechte wenden Sie sich bitte an die o. g. Adresse.  

 

Verwendung von Cookies:  

 

Wenn sie das HV-Portal nutzen, verarbeiten wir über unseren IT-Dienstleister fol-

gende Daten, die zu keinem Zeitpunkt mit anderen gespeicherten Kunden- oder Pro-

fildaten zusammengeführt werden: Wir speichern bei jedem Besuch unserer Websei-

ten temporär die IP-Adresse Ihres Internetzugriffs sowie die Seiten, die Sie aufrufen, 

beziehungsweise in den Apps gegebenenfalls die Gerätenummer, damit grundle-

gende Services wie Berechtigungszuordnungen funktionieren. Wir verwenden den 

neuesten Sicherheitsstandard (256bit Verschlüsselung). Ihre Daten werden direkt bei 

der Übertragung verschlüsselt, und alle datenschutzrelevanten Informationen werden 

in verschlüsselter Form in einer geschützten Datenbank abgelegt. Um Ihren Zugriff 

verwalten zu können, brauchen wir einen Sitzungs-Cookie (der beim Schließen des 

Browsers gelöscht wird). Wir verwenden ausschließlich Cookies, die für die Funktio-

nen einer Website zwingend erforderlich sind: 

 

• „PHPSessionID“, Cookie zur Standard Sitzungsidentifikation für PHP, wird 

mit Schließen des Browsers gelöscht; 

 

• „cookieaccepted“, Cookie zur Speicherung der Zustimmung zur Cookie-

Leisten-Funktion und damit ein Verbergen dieser in der Ansicht, wird nach 

10 Tagen gelöscht. 

 

Datenschutzbeauftragter und Beschwerderecht:  

 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter folgender Anschrift: 

 

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft 

Herrn Hendrik Schisler 

Potsdamer Straße 58 



 

10785 Berlin 

 

Sie haben das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer Da-

ten durch das Unternehmen zu beschweren. Die am Sitz des Unternehmens zustän-

dige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:  

 

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Friedrichstraße 219 

10969 Berlin 

E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de 

 

 

VIII. Technische Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung 

 

Für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung sowie zur Nutzung des HV-Por-

tals und zur Ausübung von Aktionärsrechten benötigen Sie eine Internetverbindung 

und ein internetfähiges Endgerät. Um die Bild- und Tonübertragung der Hauptver-

sammlung optimal wiedergeben zu können, wird eine stabile Internetverbindung mit 

einer ausreichenden Übertragungsgeschwindigkeit empfohlen. Nutzen Sie zum Emp-

fang der Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung einen Computer, 

benötigen Sie einen Browser und Lautsprecher oder Kopfhörer.  

 

Für den Zugang zum HV-Portal benötigen Sie Ihre Stimmrechtskarte, welche Sie nach 

ordnungsgemäßer Anmeldung unaufgefordert übersendet bekommen. Auf dieser 

Stimmrechtskarte finden sich Ihre individuellen Zugangsdaten, mit denen Sie sich im 

HV-Portal auf der Anmeldeseite anmelden können.  

 

Um das Risiko von Einschränkungen bei der Ausübung von Aktionärsrechten durch 

technische Probleme während der virtuellen Hauptversammlung zu vermeiden, wird 

empfohlen – soweit möglich – die Aktionärsrechte (insbesondere das Stimmrecht) be-

reits vor Beginn der Hauptversammlung auszuüben. Das HV-Portal ist für die Aus-

übung des Stimmrechts ab Donnerstag, den 20.05.2021, zugänglich. Weitere Einzel-

heiten zum HV-Portal und den Anmelde- und Nutzungsbedingungen erhalten die Ak-

tionäre zusammen mit ihrer Stimmrechtskarte bzw. im Internet unter  



 

 

https://www.deag.de/navi-bottom/investors/investor-relations/hauptversammlung/2021.html. 

 

 

IX. Hinweise zur Verfügbarkeit der Bild- und Tonübertragung  

 

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können die gesamte Hauptversammlung per 

Bild- und Tonübertragung im Internet über das HV-Portal verfolgen. Die Bild- und Ton-

übertragung der virtuellen Hauptversammlung und die Verfügbarkeit des HV-Portals 

kann nach dem heutigen Stand der Technik aufgrund von Einschränkungen der Ver-

fügbarkeit des Telekommunikationsnetzes und der Einschränkung von Internetdienst-

leistungen von Drittanbietern Schwankungen unterliegen, auf welche die Gesellschaft 

keinen Einfluss hat. Die Gesellschaft kann daher keine Gewährleistungen und Haftung 

für die Funktionsfähigkeit und ständige Verfügbarkeit der in Anspruch genommenen 

Internetdienste, der in Anspruch genommenen Netzelemente Dritter, der Bild- und 

Tonübertragung sowie den Zugang zum HV-Portal und dessen generelle Verfügbar-

keit übernehmen. Die Gesellschaft übernimmt auch keine Verantwortung für Fehler 

und Mängel der für den Online-Service eingesetzten Hard- und Software einschließ-

lich solcher der eingesetzten Dienstleistungsunternehmen, soweit nicht Vorsatz vor-

liegt. Die Gesellschaft empfiehlt aus diesem Grund, frühzeitig von den oben genann-

ten Möglichkeiten zur Rechtsausübung, insbesondere zur Ausübung des Stimm-

rechts, Gebrauch zu machen.  

 

Berlin, im April 2021 

 

 

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft 

 

Der Vorstand 


